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Konzept zur Nutzung des 
pädagogischen Trainingsraums 
 
1. Grundlagen des Konzepts 

Es gelten folgende Grundsätze: 

Jeder Lehrer und jede Lehrerin hat das Recht auf ungestörten Unterricht! 

Jeder Schüler und jede Schülerin hat das Recht auf ungestörtes Lernen! 

Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um! 
 

Neben der Wissensvermittlung nimmt die Schule ebenfalls einen erzieherischen Auftrag wahr. Die 

Schule soll Schülerinnen und Schülern Orientierungshilfe im alltäglichen Verhalten geben und ggf. 

korrigierend eingreifen.  

 

Unser pädagogisches Trainingsraum-Konzept 

➢ soll die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, Verantwortung für ihr Handeln zu 

übernehmen.  

➢ soll die Lehrperson dabei unterstützen, den Unterricht zu leiten und zu gewährleisten, dass alle 

in Ruhe lernen können.  

➢ soll die Schüler und Lehrer dabei unterstützen, deeskalierend zu wirken. 

➢ hilft bei der Entwicklung einer positiven Konfliktlösung. 

➢ greift dann, wenn anderes erzieherisches Einwirken auf das Fehlverhalten im Unterricht 

erfolglos blieb.  

➢ soll dem Kind, seinen Lehrerinnen und Lehrern und Eltern transparent machen, dass sein 

Fehlverhalten Konsequenzen hat. 

➢ unterstützt die Lehrperson in ihrem konsequenten Handeln.  

 

Auf die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler wird angemessen reagiert, ohne sie oder ihn 

auszuschließen. Die Schule bewahrt dabei ihren Ordnungsrahmen und weist immer wieder auf ihre 

innere Ordnung hin. Schülerinnen und Schüler erleben ein einheitliches Vorgehen der Lehrkräfte bei 

Verhaltensauffälligkeiten als Element, das ihnen Sicherheit und Stabilität in ihrer Entwicklung gibt.  
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Klärung der 
Störung

Entscheidungsfrage:
Letzte Chance Verhalten zu 

ändern

Folgestörung

S*uS gehen mit Laufzettel in 
den PTR

1. Gespräch über Situation 
im Unterricht
2. Anruf durch S*uS bei 
Eltern/ Elterninformation 
(ab 2. Besuch)
3. Rückkehrplan (Pflicht)

Rückkehrgespräch mit FL 
(möglichst zeitnah)

Unterricht

TimeOut

S*uS gehen mit Laufzettel in 
den PTR

Kein „offizieller“ PTR-Besuch

Aufgaben für das Fach 
bearbeiten

oder
Alternative TimeOut- 

Aufgaben

auf Basis des 
Rückkehrplans

Störung

2. Genereller Ablaufplan 
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TimeOut

ab 2. Besuch: Elterninformation über Besuch 
(durch Telefonat bzw. Vorlage des 
Rückkehrplans)

4. Besuch: a) EG mit SozPäd, FL

b) EG mit SozPäd, KL

6. Besuch: a) EG mit 
SozPäd, KL, BL

b) EG mit 
SozPäd, KL 

8. Besuch: 

EG mit AL 

ab 10. Besuch: 

EG mit SL 

S*uS bearbeiten Aufgaben

- Rückkehrplan (nach Ermessen der PTR-Aufsicht)

- Rückkehrplan (RKP) und Dokumentation des Besuchs im PTR (s. Anlage)                                    

- Rückkehrgespräch mit FL (unmittelbar nach dem Besuch)

- bei wiederholtem Besuch im PTR werden Eltern telefonisch durch S*uS/ per Rückkehrplan / per  

Brief informiert (vgl. Handlungsrahmen)

- bei weiteren Besuchen Einladung der Eltern zu einem Gespräch mit SozPäd, FL oder KL

- RKP als Grundlage des Gesprächs

- Gesprächsprotokoll mit Vereinbarung zu weiterem Verhalten (Schülerakte/ Kopie Eltern)

- bei weiteren Besuchen Einladung der Eltern zu einem Gespräch mit KL, BL und SozPäd

- RKP und Vereinbarung aus vorheriger Stufe sind Grundlage des Elterngesprächs 

- Gesprächsprotokoll mit Vereinbarung zum weiteren Verhalten (Schülerakte/ Kopie Eltern)

- bei weiteren Besuchen Einladung der Eltern zu einem Gespräch mit AL

- RKP und Vereinbarungen  aus vorherigen Stufen sind Grundlage des Gesprächs

- Gesprächsprotokoll mit Vereinbarungen zum weiteren Verhalten (Schülerakte/ Kopie Eltern)

- bei weiteren Besuchen Einladung der Eltern zu einem Gespräch mit SL

- RKP und Vereinbarungen aus vorherigen Stufen sind Grundlage des Gesprächs

- Gesprächsprotokoll mit Vereinbarungen zum Verhalten (Schülerakte/ Kopie Eltern)

3. Stufenplan und innerschulischer Handlungsrahmen
P

TR
 

Jede pädagogische Maßnahme ist immer eine Einzelfallentscheidung 
Die Quantität der PTR-Besuche dient nicht automatisch als Grundlage für pädagogische Maßnahmen.  
Verstärkerplan, Ordnungsmaßnahme, Ausschluss vom Unterricht, Earn All, Einbeziehen außerschulischer Lernpartner etc. können bei Bedarf zu jeder Zeit in Rücksprache mit 
SL ausgesprochen werden. In dringenden Fällen Beratung durch PAF sofort möglich. 
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Verweis aus dem PTR

(PAF)

Verweis aus der Lerngruppe

(PTR)

Entscheidungsfrage

(TimeOut?)

Wiederholende 
Aufforderung

Bitte & Aufforderung

Stummer Hinweis

 

 

06 

01 

02 

03 

04 

05 

Handlungsleitlinie:  

- Es gibt keinen Besuch des 

pädagogischen Trainingsraums ohne 

vorherige Entscheidungsfrage. 

- Ein einzelnes Vergehen führt nicht 

zu einem PTR-Besuch. 

- Je nach Härte des Vergehens 

entscheidet die Lehrkraft über den 

Einstieg in das Stufenmodell. 

- S*uS besuchen den pädagogischen 

Trainingsraum in erster Linie für 

massive Unterrichtsstörungen; 

Kleinigkeiten wie z.B. 

Kaugummikauen, unerlaubtes 

Aufstehen im Unterricht werden 

pädagogisch vor Ort gelöst. 

- Bei Vergehen, die über die 

Zuständigkeiten des pädagogischen 

Trainingsraums hinausgehen (z.B. 

körperliche Gewalt), kommt das 

Stufenmodell nicht zum Einsatz – die 

Schülerin/ der Schüler wird direkt 

dem zuständigen 

Schulleitungsmitglied vorgeführt. 

4. Das PTR-Stufenmodel 

Das PTR-Stufenmodell 


